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BU~DESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 
Zl. 12.971/3-III/2/85 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Entwurf elnes Bundesgesetzes, mit dem 
das Studienförderungsgesetz geändert wird 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport übermittelt 
in der Anlage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem vom 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung mit Schreiben vom 
12. Februar 1985, GZ. 68.159/16-17/85, dem Begutachtungsverfahren 
zugeführten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Studienför­
derungsgesetz 1983 geändert wird. 

Beilagen 

F • d • R • d • A • : 

Wien, am 26. März 1985 
Für den Bundesminister: 

Dr. JONAK 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 

Zl. 12.971/3-111/2/85 

An das 
Bundesministeriu~' 

für Wissenschaft und Forschung 

1014 Wien 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Studienf5rderungsgesetz ge~ndert wf~d 
Zu GZ. 68.159/16-17/85 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport nimmt zum 
übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Studienf5r­
derungsgesetz 1983 ge~ndert wird, wie fOlgt Stellung: 

1. Gem~ß § lAbs. 1 haben nicht nur ordentlicheH6rer an 5ster-
., 

reichischenUniversit~ten und Kunsthochschulen sowie an theolo-
gischen Lehranstalten einen Anspruch auf Studienbeihilfen, son­
dern auch ordentliche Studierende an Akademien im Sinne des 

. . . . 
Schulorganisationsgesetzes sowie des Land- und forstwirtschaft-
lichen Bundesschulgesetzes, darUber hinaus auch Schü1~~ an medi-.. 
zinisch-technischen Schulen und Studierende an Privatschulen mit 

.. .. 
eigenem Organisationsstatut, die aqf Grund ihrer Bildungsh5he 
und Bildungsumfang den im Schulorganisationsgesetz geregelten 
Akademien entsprechen. Im Aufsichtsbereich des Bundesministe­
riums für Unterricht, Kunst und Sport bestehen als Privatschulen 

.. .-
mit eigenem Organisationsstatut und Öffentlichkeitsrecht im 
Sinne des § 14 Abs'. 2 des Privatschulgesetzes , BGBi. 
Nr. 244/1962, auch Konservatorien, an denen Ausbildungsg~nge ge­
fUhrt werden, die zumindest in einem Teilbereich Studien an den 

.. 
Musikhochschulen entsprechen. Als Beispiel w~ren die Lehrbef~hi-

.. 

gungen fUr Instrumentalf~cher zu erw~hnen, die der ErfUllung von 
Anstellungserfordernissen fUr eine der Verwendungsgruppen L 2 
gem~ß der Anlage 1 zum BDG 1979 dienen; diese Lehrbef~higungen 
k5nnen sowohl an Musikhochschulen als auch an Konservatorien er­
worben werden ("B-Lehrg~nge"). Gerechtfertigt w~re eine Gleich­
stellung der Studierenden in derartigen Ausbildungslehrg~ngen an 
Konservatorien mit Studierenden an Kunsthochschulen. Daher wird 
die EinfUgung einer neuen lit. d in den § 1 Abs. 1 mit folgendem 
Inha~t vorgeschlagen: 
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"d) als o.rdentliche 'Studierende an Ausbildungsgängen vo.n mit dem 
Offentlichkeitsr~cht ausgestatteten Ko.ns~rvat~rie~ (§14 
Abs. 2 des Privatschulgesetzes), so.fern durch Vero.rdnung 
festgestellt wird, daß diese Ausbildungsgänge hinsichtlich 
der Anfo.rderungen mindestens den Anfo.rderungen an o.rd~nt~·· 
liehe Studierende an Ho.chschulen für Musik und darstellende 
Kunst entsprechender Studienrichtungen im ersten -St~dienab­
schnitt hinsichtlich Bildungshöhe und Bildungsumfang ver­
gleichbar sind." 

2. Die Ausschlußregelung im § 2 Abs. 4 zweiter Satz erscheint nach 
ho.. Auffassung unzweckmäßig, da ~m Falle des Bezuges (nicht An­
spruches!) einer niedrigeren Beihilfe nach dem .SchUlerbeihilfen­
gesetz 1963 die wesentlich höhere Beihilfe nach dem Studienför­
derungsgesetz 1983 entfällt. Zweifello.s ist die derzeitige Ge­
setzeslage inso.ferne unbefriedigend, alB für die Aufnahme 
einer im § 1 Abs. 1 angeführten .Anstal.t nic.ht. imme.r ,d~~~ Able- .. 
gung einer Reifeprüfung erfo.rderlich ist ·u!ld es bei- manchen .Stu­
dienrichtungen so.gar möglich ist, in einem Alter o.rdentlicher 
Hörer .. zu werd·en, w.o. no.ch keine Reifeprüfung abgelegt wer·den­
kann. So. ist zum .Beispiel die Aufnahme-· für. .Instrum,entalstudien 

. _:' . _ ,-,'" . . l, . 

an d~n Musikho.chschulen bereits nach Vo.llendung des 15. Lebens-
jahres, möglich. Es erhebt sich die Frage, o.b ,in diesem Zusammen­
hangbe~eits die Bedürfnisse nach einer Beihilfe in der Höhe der 
Studienf-örderung bestehen o.der o.b nicht eine. Höhe .der Be,ihilfe 
entsprechend dem Schülerbeihilfengesetz richtiger wäre. Sucht 
etwa ein Schüler einer So..nderfo.rm für Studier,endeder, .Musik um 
eine Beihilfe nach dem Schülerbeih~lfengesetz an und erhält er 
diese, hat er keinen Anspruch auf Studienbeihilfe; erhält er 
keine Beihilfe nach dem SChÜlerbeihilfengesetz, wei~'die Bemes­
sungsgrundlagefür eine"Schülerbeihilfe zu ho.eh iat, aber nicht 
zu ho.ch für eine Studienbeihilfe ist, erhält er eine Studienbei­
hil~e, ebenso. wie im Falle, daß gar nicht um eine Schüler~ei­
hilfe angesucht wird. Ungerechtfertigt erscheint jedo.ch ein Ab­
stellen auf den··Anspruch auf eine Schülerbeihilfe sC~lechthin, 
weil ~s möglich wäre, daß ein o.rdentlicher H~rer aueh eine 
höhere Schule im Sinne des Schulorganisatio.nsgesetzes-besucht 
(z. B. ein Ko.lleg) und dann wegen dieses "Do.ppelstudiums"·· nur die 
geringere Beihilfe nach dem Schülerbeihilfengesetz e~hi'el te. 
Nach ho.. Auffassung erschiene es gerechtfertigt, wenn der An­
spruch auf Studienbeihilfe nicht verlo.ren geht, deren Höhe je­
do.ch unter Bedachtnahme auf eine Beihilfe nach dem Schülerbei­
hilfengesetz verringert wird, o.der daß statt dieser··Bestimmung 
des Studienförderungsgesetzes 1983 eine. analo.ge Bestimmung in 
das Schülerbeihilfengesetz 1983, BGBl. Nr. 455, dessen Änderung 

derzeit ebenfalls vo.rbereitet wird, Aufnahme findet. 
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3. Die~derzeit demonstrativejAufzählung der Vora~sse~zugg~n fUr .~ 

eine SChätzung· des, Jahreieinkommens, gemäß § 3_Abs. 3-sol1 durch 
eine taxative,Aufzählung ersetzt w~~deQ, wobei auf.den;beson­
deren Umstandde~;Arbeitsloslgke1t~~edacht.genommen~jrd~ ,In 
diesem Zusammenhang ist festzustellen, daß die gleichlautende 

Bestimmung des §.3;Abs. 3~d~.~SohUJ~rbe1hiltengeset~~~-J983~j~-
'weils~so;interpretiert worden.isti:daß~der ,Fall .d~r Arbelts~ 
losigkeit als,ein"von außen kommend~s Ereignls"·aner~an~t wur­
de, das zur Schätzung des Jahreseinkommens Anlaß geben kann. 
Hier wUrde sich keine'Änderu~g erge~en~ während etwa eine Ver­
minderung des Einkommens auf einen Bruchteil der bisherigen 
Höhe, die durch einen, vom Familienerhalter nicht verschuldeten 
Arbeitsplatzwechsel bedingt ist, nach der geltenden Fassung be­
rUcksichtigt werden kann, nach der neuen Fassung jedoCh,nicht. 
Noch nachteiliger dUrfte die Änderung des Tatbestandsmerkmales 
"wesentliche Verminderung des Einkommens" in "längerwährende 
Verminderung des Einkommens" auswirken, da nunmehr auch e~ne 
geringfUgige Einkommensverminderung (z.B. ~eringe Reduzierung 
der Oberstundenabgeltung) dazu fUhren könnte, daß der Antrag­
steller eine SChätzung nach § 3 Abs. 3 begehrt. Nach der bis­
herigen Verwaltungspraxis bei der Vollziehung des gleichlauten­
den § 3 Abs. 3 des SchUlerbeihilfengesetzes 1983, umfaßte der 
Begriff "wesentlich" sowohl den zeitlichen Aspekt alsa~ch den 
de~ Größenordnung. Daher wird die Aufnahme einer Formulierung 
angeregt, den derzeitigen Wortlaut lediglich um die Anfßhrung 
des AnknUpfungspunktes der Arbeitslosigkeit in der bestehenden 
demonstrativen Aufzählung zu erweitern. Allerdings muß in diesem 
Zusammenhang auf den neuen § 29 verwiesen werden, der zum Aus­
gleich sozialer Härten eine StudienunterstUtzung ermöglicht, so­
daß auch bei Beibehaltung der Entwurfsbestimmung Härten vermie­
den werden können. 

4. Im Falle der Aufnahme einer Anspruchsberechtigung fUr bestimmte 
Studierende an Konservatorien (siehe Z 1 der Stellungnahme) wäre 
nach § 11 ein neuer Paragraph betreffend den Studienerfolg an 
Konservatorien einzufügen. Diesbezüglich wird folgender Wortlaut 
vorgeschlagen: 

"Die Festlegung der Erfordernisse hinsichtlich des Nachweises 
des gUnstigen Studienerfolges fUr Studierende gemäß § 1 Abs. 1 
lit. d hat durch Verordnung zu erfolgen, wobei fUr den Nachweis 
des gUnstigen Studienerfolges unter Bedachtnahme auf das Organ i­
sationsstatut Leistungen zu verlangen sind, die mit Leistungen 
im 1. Studienabschnitt der an Hochschulen fUr Musik und dar­
stellende Kunst vergleichbar sind." 
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5. §"28 Abs. 3 w~~~' u~ eineweitir~ lit. mit folgendem Inhalt zu­
ergän~en: "an im § 1·'ibs. 1 lit. d genannten Schule~ zumin­
destens eine durch Verordnung unter Bedachnahme auf den Lehrplan 
fest~elegten besonders günstigen Studienertolg". "',' 

6. Im vorletzten Satz der Erläuterungen zu'Art. I·Z 3 sollte es 
statt~"Reifeprüfung an einer allgemeinbildenden Mittelschule" 
lauten':" "Reifeprüfung an einer höheren Schule". 

- :)".. . 

" . 
• ' .• 1. 

.. ', . 

,,;;',': Wien"am 26. M~rz"1985" 
Für den Bundesminister: ." 

. '. ' Dr. JONAK 
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